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Konzessionserteilung 

§ 10. (1) Die Konzession ist zu erteilen, wenn: 

 1. das Unternehmen in der Rechtsform einer Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft geführt 
werden soll; 

 2. der Sitz und die Hauptverwaltung im Inland liegen sowie zumindest ein Teil der Zahlungsdienste 
dort erbracht wird; 

 3. im Interesse der Gewährleistung einer soliden und umsichtigen Führung eines Zahlungsinstituts 
das Zahlungsinstitut über eine solide Unternehmenssteuerung für sein Zahlungsdienstgeschäft 
verfügt, wozu eine klare Organisationsstruktur mit genau abgegrenzten, transparenten und 
kohärenten Verantwortungsbereichen, wirksame Verfahren zur Ermittlung, Steuerung, 
Überwachung und Meldung der Risiken, einschließlich Risiken aus der Vergütungspolitik und 
den Vergütungspraktiken, denen es ausgesetzt ist oder ausgesetzt sein könnte, sowie 
angemessene interne Kontrollmechanismen, einschließlich solider Verwaltungs- und 
Rechnungslegungsverfahren, zählen; diese Regeln, Verfahren und Mechanismen müssen 
umfassend und der Art, dem Umfang und der Komplexität der von dem Zahlungsinstitut 
erbrachten Zahlungsdienste angemessen sein; 

 4. die Aktionäre oder Gesellschafter, die qualifizierte Beteiligungen (Art. 4 Abs. 1 Nummer 36 der 
Verordnung (EU) Nr. 575/2013) halten, den zur Gewährleistung einer soliden und umsichtigen 
Führung eines Zahlungsinstituts zu stellenden Ansprüchen genügen und keine Tatsachen 
vorliegen, aus denen sich Zweifel an der persönlichen Zuverlässigkeit dieser Personen ergeben; 
liegen derartige Tatsachen vor, dann darf die Konzession nur erteilt werden, wenn die 
Unbegründetheit dieser Zweifel bescheinigt wurde; 
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 5. zwischen dem Zahlungsinstitut und anderen natürlichen oder juristischen Personen bestehende 
enge Verbindungen im Sinne des Art. 4 Abs. 1 Nummer 38 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, 
eine ordnungsgemäße Beaufsichtigung nicht behindern; 

 6. die ordnungsgemäße Beaufsichtigung durch die Rechts- und Verwaltungsvorschriften eines 
Drittlandes, denen eine oder mehrere natürliche oder juristische Personen unterstehen, zu denen 
das Zahlungsinstitut enge Verbindungen besitzt, oder durch Schwierigkeiten bei deren 
Anwendung nicht behindert werden; 

 7. das Anfangskapital gemäß § 16 Abs. 1, das hartes Kernkapital gemäß Teil 2 Titel I Kapitel 2 der 
Verordnung (EU) Nr. 575/2013 umfasst und den Geschäftsleitern unbeschränkt und ohne 
Belastung im Inland zur freien Verfügung steht; 

 8. die Maßnahmen zum Schutz der Geldbeträge der Zahlungsdienstnutzer gemäß § 18 zufrieden 
stellend sind; 

 9. bei keinem der Geschäftsleiter ein Ausschließungsgrund im Sinne des § 13 Abs. 1 bis 3, 5 und 6 
GewO 1994, BGBl. Nr. 194/1994, vorliegt und über das Vermögen keines der Geschäftsleiter der 
Konkurs eröffnet wurde, es sei denn, im Rahmen des Konkursverfahrens ist es zum Abschluss 
eines Sanierungsplanes gekommen, der erfüllt wurde; dies gilt auch für Vermögen anderer 
Rechtsträger als einer natürlichen Person, auf deren Geschäfte einem Geschäftsleiter 
maßgebender Einfluss zusteht oder zugestanden ist, oder wenn ein damit vergleichbarer 
Tatbestand im Ausland verwirklicht wurde; 

 10. die Geschäftsleiter über geordnete wirtschaftliche Verhältnisse verfügen und keine Tatsachen 
vorliegen, aus denen sich Zweifel an ihrer persönlichen für den Betrieb der Geschäfte gemäß § 1 
Abs. 2 und § 7 Abs. 2 erforderlichen Zuverlässigkeit ergeben; liegen derartige Tatsachen vor, 
dann darf die Konzession nur erteilt werden, wenn die Unbegründetheit der Zweifel bescheinigt 
wurde; 

 11. die Geschäftsleiter auf Grund ihrer Vorbildung fachlich geeignet sind und die für den Betrieb des 
Zahlungsinstitutes erforderlichen Erfahrungen haben. Die fachliche Eignung eines 
Geschäftsleiters setzt voraus, dass dieser in ausreichendem Maße theoretische und praktische 
Kenntnisse in den beantragten Geschäften gemäß § 1 Abs. 2 sowie Leitungserfahrung hat; die 
fachliche Eignung für die Leitung eines Zahlungsinstitutes ist anzunehmen, wenn eine zumindest 
dreijährige leitende Tätigkeit bei einem Unternehmen vergleichbarer Größe und Geschäftsart 
nachgewiesen wird; 

 12. gegen einen Geschäftsleiter, der nicht österreichischer Staatsbürger ist, in dem Staat, dessen 
Staatsbürgerschaft er hat, keine Ausschließungsgründe als Geschäftsleiter eines 
Zahlungsinstitutes im Sinne der Z 9, 10, 11 oder 15 vorliegen; dies ist durch die Aufsicht des 
Heimatlandes zu bestätigen; kann jedoch eine solche Bestätigung nicht erlangt werden, so hat der 
betreffende Geschäftsleiter dies glaubhaft zu machen, das Fehlen der genannten 
Ausschließungsgründe zu bescheinigen und eine Erklärung abzugeben, ob die genannten 
Ausschließungsgründe vorliegen; 

 13. mindestens ein Geschäftsleiter den Mittelpunkt seiner Lebensinteressen in Österreich hat; 

 14. mindestens ein Geschäftsleiter die deutsche Sprache beherrscht; 

 15. mindestens ein Geschäftsleiter keinen anderen Hauptberuf außerhalb des Zahlungsdienstewesens, 
E-Geldwesens oder Bankwesens ausübt; 

 16. die Satzung keine Bestimmungen enthält, die die Sicherheit der dem Zahlungsinstitut 
anvertrauten Geldbeträge und die ordnungsgemäße Durchführung der Geschäfte gemäß § 1 
Abs. 2 nicht gewährleisten; 

 17. die dem Antrag beigefügten Angaben und Nachweise § 9 entsprechen und die FMA nach 
eingehender Prüfung des Antrags zu einer positiven Gesamtbewertung gelangt. 

(2) Vor Erteilung der Konzession hat die FMA 

 1. die Oesterreichische Nationalbank anzuhören; 

 2. die zuständige Behörde des Herkunftsmitgliedstaates, wenn ein Aktionär oder ein Gesellschafter, 
der eine qualifizierte Beteiligung an dem Zahlungsinstitut hält, in jenem Herkunftsmitgliedstaat 
als Kreditinstitut gemäß Art. 4 Abs. 1 Nummer 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, als 
Vermögensverwaltungsgesellschaft gemäß Art. 2 Nummer 5 der Richtlinie 2002/87/EG, als 
Wertpapierfirma gemäß Art. 4 Abs. 1 Nummer 1 der Richtlinie 2014/65/EU, als E-Geldinstitut 
gemäß Art. 1 Abs. 1 Buchstabe b der Richtlinie 2009/110/EG, als Versicherungsunternehmen 
gemäß Art. 13 Nummer 1 der Richtlinie 2009/138/EG oder als Zahlungsinstitut gemäß Art. 4 
Nummer 4 der Richtlinie (EU) 2015/2366 zugelassen ist, zu konsultieren; 
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 3. wenn aus den im Rahmen des Konzessionsantrages vorzulegenden Unterlagen hervorgeht, dass 
ein Geschäftsleiter zuvor in einem anderen Mitgliedstaat tätig war, die für die Beaufsichtigung 
von Zahlungsdiensten zuständige Behörde in dem betreffenden Mitgliedstaat zu konsultieren; 

 4. im Fall von Zahlungsinstituten, die auch Tätigkeiten gemäß § 7 Abs. 2 Z 3 auszuüben 
beabsichtigen, die für die Beaufsichtigung dieser Tätigkeiten zuständigen Behörden in Österreich 
zu konsultieren. 

(3) Die Konzession ist bei sonstiger Nichtigkeit schriftlich zu erteilen; sie kann mit entsprechenden 
Bedingungen und Auflagen versehen werden, auf einen einzelnen oder mehrere Zahlungsdienste des § 1 
Abs. 2 lauten und Teile von einzelnen Zahlungsdiensten aus dem Konzessionsumfang ausnehmen. 
Gleichzeitig mit der Konzessionserteilung hat die FMA die Eintragung im Zahlungsinstitutsregister 
gemäß § 13 Abs. 2 vorzunehmen. 

(4) Erbringt ein Zahlungsinstitut einen der in § 1 Abs. 2 Z 1 bis 7 angeführten Zahlungsdienste und 
geht es zugleich anderen Geschäftstätigkeiten nach, so kann die FMA vorschreiben, dass ein getrenntes 
Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit für das Zahlungsdienstgeschäft geschaffen werden muss, 
wenn 

 1. die Nicht-Zahlungsdienstgeschäfte des Zahlungsinstituts die finanzielle Solidität des 
Zahlungsinstituts beeinträchtigen oder beeinträchtigen könnten oder 

 2. die Nicht-Zahlungsdienstgeschäfte des Zahlungsinstituts die Möglichkeit der FMA, zu 
überprüfen, ob das Zahlungsinstitut sämtlichen Anforderungen dieses Bundesgesetzes genügt, 
beeinträchtigen oder beeinträchtigen könnten. 
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